
 
 

Satzung zur Änderung der Fachprüfungsordnung (Satzung)  
der Philosophischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel für 
Studierende des Fachs Pädagogik mit dem Abschluss Master of Arts (M.A.) 

 
 

Vom  05. März 2010 
 
NBl. MWV. Schl.-H. 2010 S.  36 
Tag der Bekanntmachung auf der Internetseite der CAU: 17. Juni  2010  
 
Aufgrund des § 52 Abs. 1 Satz 1 des Hochschulgesetzes (HSG) vom 28. Februar 
2007 (GVOBI. Schl.-H. S. 184), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes zur 
Umsetzung der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie vom 9. März 2010 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 356), wird nach Beschlussfassung durch den Konvent der Philosophi-
schen Fakultät vom 20. Januar 2010 die folgende Satzung erlassen:  
 
Artikel 1  
 
Die Fachprüfungsordnung (Satzung) der Philosophischen Fakultät der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel für Studierende des Fachs Pädagogik mit dem Ab-
schluss Master of Arts (M.A.) vom 21. Juli 2008 (NBl. MWV. Schl.-H. S. 170), geän-
dert durch Satzung vom 3. August 2009 (NBl. MWV. Schl.-H. S. 40), wird wie folgt 
geändert:  
 

1. § 1 erhält folgende Fassung: 
„§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Fachprüfungsordnung regelt in Verbindung mit der Prüfungsverfah-
rensordnung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel für Studierende der 
Bachelor- und Master-Studiengänge (Prüfungsverfahrensordnung)  das Studi-
um des Fachs Pädagogik im Rahmen der Master-Studiengänge an der Chris-
tian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
(2) Sie gilt für 
1. alle Module, die ausschließlich Bestandteil der in dieser Prüfungsordnung 

geregelten Studiengänge sind, 
2. alle Module, die Bestandteil der in dieser Prüfungsordnung geregelten Stu-

diengänge und zugleich als exportierte Module Bestandteil anderer Stu-
diengänge sind,  

3. alle Module, die ausschließlich als exportierte Module Bestandteil anderer 
Studiengänge sind. 

(3) Sofern diese Prüfungsordnung keine andere Regelung trifft, gelten für die 
Zulassung zu importierten Modulen und die Durchführung der jeweiligen Mo-
dulprüfung die entsprechenden Bestimmungen des anbietenden Fachs. Die 
importierten Module sind in der Anlage gekennzeichnet.“ 

 
2. In § 4 werden die Sätze 2 und 3 gestrichen. 
 
3. § 9 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Im 4. Spiegelstrich wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 
b) Im 5. Spiegelstrich wird der Punkt durch das Wort „und“ ersetzt. 
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c) Folgender 6. Spiegelstrich wird angefügt: 
„– die Entscheidung über Härtefallanträge auf weitere Wiederholung einer 
     Prüfung unter Beteiligung der betroffenen Fächer.“ 

 
4. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Absätze 1 und 2 werden eingefügt: 
„(1) Voraussetzung für die Zulassung zu und die Anerkennung von Prü-
fungsleistungen ist die regelmäßige und aktive Teilnahme an den Lehrver-
anstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist regelmäßig, wenn die oder der 
Studierende der Lehrveranstaltung in der Regel nicht häufiger als zweimal 
fernbleibt; in begründeten Ausnahmefällen entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. Die aktive Teilnahme wird insbesondere durch folgende Leistun-
gen nachgewiesen: Erstellung von Protokollen, Literaturberichten sowie 
Aufgaben zur Unterrichtsvor- und -nachbereitung.  
(2) Abweichend von Absatz 1 muss die regelmäßige und aktive Teilnahme 
bei Vorlesungen, deren Inhalt Gegenstand einer Prüfung ist, nicht nachge-
wiesen werden.“ 

b) Der bisherige Satz wird zu Absatz 3. 
 

5. § 12 wird gestrichen. 
 

6. Die bisherigen §§ 13 bis 15 werden zu §§ 12 bis 14. 
 

7. Im bisherigen § 13 Abs. 1 wird die Zahl „90“ durch die Zahl „60“ ersetzt. 
 

8. In der Anlage erhalten die Module BS4a, BS5a, BS6a, BS7a und BS8a fol-
gende Fassung: 

„ 
PHF-paed-BS4a Vermittlungskompetenz 

Semesterlage Dauer Status Zugangsvoraussetzung LP / Workload 

1 1 WPF  9/270 

Lehrveranstaltung(en) Lehrform SWS LP Status Prüfungsleistung(en) Bewertungsart Wichtung 

Sexualität, Sexualpädagogik, Prävention V 2 2  R oder PW benotet a.M. 

Curriculum – Theorien, Design, Praxisstudien S 2 2 P R o. HA   benotet a.M. 

Didaktische Kompetenz S 2 5 P R o. MO benotet a.M. 

PHF-paed-BS5a Beratung 

Semesterlage Dauer Status Zugangsvoraussetzung LP / Workload 

1+2 2 WPF  8/240 

Lehrveranstaltung(en) Lehrform SWS LP Status Prüfungsleistung(en) Bewertungsart Wichtung 

Theorien und Konzepte der Beratung V 2 2 P 

Beratungsmethoden S 2 3 P 

K benotet a.M. 

Gruppenleitungscoaching S 2 3 P MüP benotet a.M. 

PHF-paed-BS6a Organisationswissen 

Semesterlage Dauer Status Zugangsvoraussetzung LP / Workload 

2+3 2 WPF  8/240 

Lehrveranstaltung(en) Lehrform SWS LP Status Prüfungsleistung(en) Bewertungsart Wichtung 

Innovationsprozesse V 2 2 P 

Bildungsnetzwerke S 2 3 P 

K benotet a.M. 

Theorie und Praxis der sozialen Arbeit S 2 3 P R o. HA   benotet a.M. 
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PHF-paed-BS7a Bildungs- und Sozialmanagement 

Semesterlage Dauer Status Zugangsvoraussetzung LP / Workload 

2+3 2 WPF  9/270 

Lehrveranstaltung(en) Lehrform SWS LP Status Prüfungsleistung(en) Bewertungsart Wichtung 

Organisationsentwicklung S 2 3 P 

Qualitätsentwicklung in der sozialen Arbeit S 2 3 P 

Wissensmanagement S 2 3 P 

Modulprüfung: HA 
(in einem der Seminare) 

benotet  

PHF-paed-BS8a Forschungsseminar 

Semesterlage Dauer Status Zugangsvoraussetzung LP / Workload 

3 1 WPF  4/150 

Lehrveranstaltung(en) Lehrform SWS LP Status Prüfungsleistung(en) Bewertungsart Wichtung 

Bildungsmanagement S 2 4 WP MüP benotet 

Soziale Arbeit S 2 4 WP MüP benotet 

 

„ 
 
Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Die Genehmigung nach § 52 Abs. 1 Satz 1 des Hochschulgesetzes wurde durch das 
Präsidium der Christian- Albrechts- Universität zu Kiel mit Schreiben vom  04. März 
2010 erteilt. 
 
Kiel, den  05. März 2010 
 
 
 
Prof. Dr. A. Pistor-Hatam 
Dekanin der Philosophischen Fakultät 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 


